
 

Die Jugendabteilung des SuS Ennigerloh  
 

Informationsblatt für Eltern und Jugendspieler/innen 
 
 

Die Jugendabteilung des SuS Ennigerloh möchte Ihren Sohn / Ihre Tochter recht herzlich bei uns begrüßen und hoffen, 
dass er / sie sich in unserer Sportgemeinschaft sehr wohl fühlt. 
Der Jugendausschuss des SuS Ennigerloh würde sich aber auch sehr freuen, wenn wir Sie, liebe Eltern, bei vielen 
Sportveranstaltungen Ihrer Kinder begrüßen dürfen, da uns der ständige Kontakt zu Eltern und Spielern gleichermaßen 
wichtig ist. 
 
Für den allgemeinen Spielbetrieb und aus versicherungstechnischen Gründen 
 
benötigt Ihr Kind die folgenden Unterlagen, die nach dem Ausfüllen bitte umgehend beim Trainer abzugeben sind, damit 
beim Fußballverband möglichst schnell eine Spielberechtigung beantragt werden kann. 
 
1. einen vom Jugendlichen und Erziehungsberechtigten ausgefüllten und unterschriebenen 
 „Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung“, auf dem das Geburtsdatum durch das Einwohnermeldeamt 

mittels Stempel und Unterschrift bestätigt wird. 

2. einen komplett ausgefüllten und unterschriebenen Aufnahmeschein (inklusive Beitragsregulierung) 
 
3. die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Berichten auf unserer Homepage sowie 
 auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram usw. 
 
Mit Abgabe der oben aufgeführten Unterlagen ist Ihr Kind dem Fußballverein „SuS Ennigerloh“ offiziell beigetreten und 
erkennt die Satzung des gleichnamigen Vereines an. 
 

Ø Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt: 6,50 € (halbjährlich 39,00 €) 
 

Ø Der Einzug der Beiträge erfolgt halbjährig jeweils zum 1.04. und 1.10. eines jeden Jahres. 
 

Ø Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum 30.06. oder 31.12. eines 
Kalenderjahres erfolgen. Die Kündigung muss für ihre Gültigkeit schriftlich erfolgen. 

 
Ø Bei einem Vereinswechsel außerhalb der Wechselfristen kommt zu der 3-monatigen Verbandssperre noch 

eine Sperre vom SuS Ennigerloh von 3 Monaten hinzu. Die Sperre kann durch den aufnehmenden neuen 
Verein des Spielers beim SuS Ennigerloh 19 e.V. per Antrag aufgehoben werden. 

 
Jeder Spieler / Jede Spielerin wird entsprechend seines / ihres Alters der jeweiligen Jugendmannschaft zugeordnet. 
Trainings- und Spielzeiten werden in den Aushängekästen am Stavernbusch bekanntgegeben. Die Spielbekleidung, die 
vom Verein gestellt wird, ist in einem Trikotkoffer zusammengefasst und wird umlaufend von jedem Spieler nach dem Spiel 
zum Waschen mit nach Hause genommen. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres endet die Mitgliedschaft in der 
Jugendabteilung automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie von den Trainern, Betreuern und Mitarbeitern der Jugendabteilung oder jederzeit im 
Internet unter  www.susennnigerloh.de. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Jugendausschuss des SuS Ennigerloh 19 e.V. 
 

 

 

 

 
Achtung: Dieses Schreiben dient als wichtiges Informationsblatt und verbleibt beim Mitglied! 

  



 

Spiel- und Sportverein Ennigerloh 19 e.V. 
 

Aufnahmeschein Stand 01.03.2024 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum SuS Ennigerloh 19 e.V. 
Die Satzung des SuS Ennigerloh erkenne ich an.  
 

Männlich   Weiblich 

Name:    _____________________________________________________ 

Vorname:  _____________________________________________________  

Geburtsdatum: _____________________________________________________ 

PLZ/Wohnort: _____________________________________________________ 

Straße/Nr.: _____________________________________________________ 

Telefon-Nr.: _____________________________________________________ 

E-Mailadresse: _____________________________________________________ 

Eintrittsdatum: _____________________________________________________ 

 

 

 ________________________________         _________________________________ 
Unterschrift (Mitglied) Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
SuS Ennigerloh-Jugendabteilung, Jahnstr.,   59320 Ennigerloh 
Gläubiger- Identifikations- Nr. DE 4300200001048250 
Mandatsreferenz: Wird mit dem 1.Kontoauszug mitgeteilt. 
 
Ich ermächtige den SuS-Ennigerloh, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SuS-Ennigerloh auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei, die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

Meine/ unsere Bankverbindung lautet: 
 

 

Bank:  
 

BIC-Code:   
 

IBAN-Nr.:     DE 

 
 

Münsterlandkarte 1019 …….. …… …… …… …… ……. ……. ……. 
 
 
 
      _________________  ____________________________________ 

Datum    Unterschrift (Kontoinhaber/-in) 
Bitte wenden! 



 

 
 
 

Die Jugendabteilung des SuS Ennigerloh 
 

 
Informationsblatt für Eltern und Jugendspieler/innen 

bezüglich des Umganges mit sozialen Medien, Internet und Facebook 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 
 
das Internet, Facebook und andere soziale Netzwerke sind immer beliebtere Organe, um Informationen rund um den Fußball und 
damit um Euch liebe Kinder zu veröffentlichen. 
 
Auf unserer Website können wir Blogs mit Texten und Fotos über Euch veröffentlichen. Auch haben wir bereits immer zu Beginn der 
neuen Saison Fotos von Euch und Euren Mannschaft sowie den Trainern usw. veröffentlicht. Außerdem werden regelmäßig einige 
dieser Informationen über unseren Facebook-Account veröffentlicht. Diese von uns erstellte Blogs können von jedem der will, auf 
Facebook, Twitter, Google+ oder ähnliche soziale Netzwerke weiter veröffentlicht und verbreitet werden. 
 
Bei den Veröffentlichungen werden wir in der Regel ausnahmslos positive Ereignisse und Errungenschaften durch Euch und Eure 
Mannschaften posten. 
 
Grundsätzlich benötigen wir von Euch (ab dem 12. Lebensjahr) und/oder von Euren Eltern oder Erziehungsberechtigten (bis zur 
Vollendung Eures 18. Lebensjahres) eine Erlaubnis, dass wir diese Bilder von Euch veröffentlichen dürfen. 
 
Das Kunsturheberrechtsgesetz (KUG) besagt: 
"Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden." (§ 22 KUG) 
Ausnahme: "Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen 
haben." (§ 23 KUG) 
 
Diese Einwilligung benötigen wir bei allen Spielerinnen und Spieler bis zur Vollendung ihres 12. Lebensjahres von einem Elternteil bzw. 
von einem Erziehungsberechtigten. Ab der Vollendung des 12. Lebensjahres sollten die Kinder zusätzlich mitentscheiden, ob sie der 
Veröffentlichung zustimmen möchten oder nicht.  
 
Nachfolgende Einverständniserklärung bitten wir ausgefüllt (BITTE IN BLOCKSCHRIFT) und unterschrieben an den Trainer zurück. Euer 
Einverständnis gilt bis zum schriftlichen Widerruf durch Euch und endet automatisch mit dem Ausscheiden aus dem Verein. 
 
Ich/Wir bin/sind mit den o.a. Veröffentlichungen einverstanden: 
 
 
Name des/der Spieler/in:   
 
Vorname des/der Spieler/in:   
 
Geburtsdatum Spieler/in:   
 
 
 
    
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigter  Unterschrift Spieler/Spielerin (ab 12 Jahre) 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Jugendausschuss des SuS Ennigerloh 1919 e.V. 

 


